
ZURHYBRIDEN EDITION

Der vorliegende Band erscheint wie Band II „Die Protokolle des cisleithanischen Minister-
rates 1867–1918“ in hybrider Form, also gleichzeitig als gedrucktes Buch sowie als digitale
Edition.

Die digitale Komponente ist für das Editionsprojekt der cisleithanischen Ministerrats-
protokolle schon deshalb eine wichtige Bereicherung, weil sie einen durch den Justizpalast-
brand 1927 stark beschädigten Archivbestand wiedergibt und dabei nicht nur die Überreste
der Originalprotokolle, sondern auch Abschriften derselben und andere direkt auf die Mi-
nisterratssitzungen verweisende Quellen (wie die Vorträge vonMinistern imMinisterrat) in-
tegriert. Dies gilt für den vorliegenden Band nur indirekt, er folgt dennoch der Editionslogik
der Reihe. Da eine systematische Suche auch nur innerhalb des Österreichischen Staatsar-
chivs – von anderen Archiven ganz zu schweigen – unmöglich ist, sind Funde solcher Mate-
rialien zufällig und können als ergänzendeQuellen jederzeit, also auch nach Erscheinen eines
Bandes entdeckt werden. Hier bietet die digitale Edition die Möglichkeit, solche Funde pro-
blemlos imNachhinein an den entsprechenden Stellen einzufügen. Zudembietet die digitale
Edition mit ihren TEI-Daten einen weltweiten unkomplizierten Zugang für Menschen und
Maschinen und erlaubt eine Suche über alle auf mrp.oeaw.ac.at enthaltenen Texte. Schließ-
lich bietet dieseWebapplikation auch dieDarstellung aller Sitzungen der Regierungsgremien
Österreichs bzw. der österreichisch-ungarischen Monarchie von 1848 bis 1918 in Form eines
Kalenders, sodass die Gleich- undUngleichzeitigkeit in der Behandlung vieler Themen sicht-
bar wird.

Dass neben der digitalen auch die Printedition beibehalten wird, liegt an demWert, der
von den Herausgebern auf dieses bewährte Informationsmedium gelegt wird. Gilt für eine
digitale Edition ein Zeitraum von 20 Jahren als „Langzeitarchivierung“, bleiben Bücher –
Lagerungsbedingungen und Sicherung der Auffindbarkeit vorausgesetzt – über Jahrhunder-
te erhalten. Zudem verursacht die Bereitstellung und jede Nutzung digitaler Publikationen
Kosten und verbraucht Energie, ein in der Zukunft vermutlich knapper werdendes Gut. Das
Lesen einmal gedruckter Bücher benötigt demgegenüber keine Energie. Die Printedition hat
weitereMehrwerte: Sie ermöglicht dreidimensionaleNavigation imBuchblock,mit demStift
in derHand,mit eingelegtenNotizzetteln, Anstreichungen, als Objekt und als Ort des Studi-
ums.Das gedruckte Buch ermöglicht durch saubereMikrotypografie, ideale Kontrastverhält-
nisse und hohe Auflösung Lesbarkeit in längeren Aufmerksamkeitsspannen. Das gedruckte
Buch ist ein haptisch greifbares und sinnlich erfahrbares Ding von Gewicht. Das gedruckte
Buch ist mehr als die abstrakte Information, die es enthält, wirMenschen können zumBuch-
objekt einen konkreten Bezug herstellen.Mit der hybriden Publikationsweise hoffenwir den
Leserinnen und Lesern die Vorteile der digitalen und der analogen Darstellung in überzeu-
gender Form darzubringen.

Da beide Publikationsformen aus einer Datenquelle entstammen, wurde die Printedi-
tion aufgrund technischer Gegebenheiten leicht angepasst. Dies betrifft insbesondere die Zi-
tate. 1) Aus Gründen der Einheitlichkeit wurde das bisher gepflogene Vollzitat bei der Erst-
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nennung in der Einleitung gestrichen, sodass dort in gleicherWeisewie in denKommentaren
zu den Protokollen grundsätzlich nur Kurzzitate verwendet werden, die wie bisher in der Bi-
bliografie auffindbar sind. 2) Verweise auf einmehrfach in unmittelbarer Folge zitiertesWerk
wurden bisher durch das Kürzel „ebd.“ ersetzt. Nachdem die Nachweise gedruckter Quel-
len nun über eine Literaturdatenbank verwaltet werden, Archivbelege jedoch nicht, musste
auf das bei dazwischenstehenden Archivbelegen automatisch nicht mehr fehlerfrei erzeug-
bare „ebd.“ zugunsten des Kurzzitats verzichtet werden. 3) Schließlich kommt es auch im
Bereich der Interpunktion der Literatur- und Quellenzitate zu Änderungen, um Band- und
Seitenzahlen besser als bisher unterscheidbar zumachen. 4) ZurGestaltung derKopfregesten
verweisen wir auf die Einführung „Zur Edition der cisleithanischen Ministerratsprotokolle
1867–1918“ in Band I dieser Editionsreihe.

Zu einem Buch diesen Umfangs gehört auch ein Register, das mehr ist als eine Samm-
lung von Orts-, Personen- und Institutionsnamen, wie sie die digitale Edition als entity links
beinhaltet. Für seine Erstellung musste die digitale Edition an die Erfordernisse eines ordent-
lichen zweistufigen Registers in der Druckausgabe angepasst werden.
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